
Ircis Klatt
für den Kreis Ksingen.

_ »«dtntlift Dtenrta«», Donnerrtag»
«it den wöchevtliL«« Freibetlagen

«onntagSblatt' und . De» Land««««»
Wochenblatt*.

Druck und Verlag von
jft. Wagner ' » Buchdruckeret in Ufingen.

Schriftleinmg : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

Bezugspreis : Durch die Poft bezogen vierteliiihrlich
1,80 Mk (außerdem 24 ĝ enniflt Bestellgeld.) 3«
Berlage für den Monat 48' Pfg . LinrücknngSgebühr:
Anzeigen SO Pfg ., Rellamen 40 Pfg . die Garmond,eile.

Dienstag, den 27. März 1817. 52. Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Ufingen, den 24. März 1917.

Prämiierung der von den Landwirten in
Me Bewirtschaftung abgeführt.n Vollmilch
>er ist de« hiesigen Kreise von der Lande«-
„lgesellschast ein Teil Kleie überwiesen

Die Verteilung ist soweit vorgenommen
, die Kleie sofort abgeholt werden.
Zuteilung ist die MonaiSliefrrung ( 16 . 2
3) an Butter oder Milch der einzelnen
A ju Grunde gelegt worden und»mar
Hilf1 Pfund abg'.lieferte Butter 2 Pfund

je IS l. Milch S Pfund Kleie. Die
ch-ülgerweister haben fovann die Unlerver-
a jgi gleichen Berhällni» vorzunehmen.
«, dieser Primienklei« findet gleichzeitig eine

Kleieverteilung für Milchvieh nach dem
der Viehzählung vom 1./S. 17 statt. E«

nun hierbei auf jede Milchkuh 1v Pfund und
z,ue5 Pfund Kleie zur Lutgabe.
Hungen Gemeinden, welch, da« Futter per
gesandt wünschen, haben die» rechtzeitig
a mmelden. Die übrigen wollen sichb-zgl.
Mung telephonisch mit der Kreirfuttermittel«

,Mgst verständigen.
käveinemast« und Zuchlfutter ist noch reichlich
Saget nnd kann zu jeder Zeit abgeholt werden,
tz wird dringend empfohlen beide Futtermittel
dir Fütterung mit heißem Wasser zu über
mund einige Zeit stehen zu lassen, damit
die einzelnen darin befindlichen Bestandteile.

itzlvarsutter, Kartoffelstäikesutter, Mineral-
.,r. auflösen.
ItnR ist eine größere Menge Hühnerfutter
ch tvorben.
tzz ist auf Lager Hühnerwelchsutter, bestehend
idochenschro,. Kleie, geschroienem Mai«, Eicheln
etwa« Fischmehl sowie Kürnrrfulier, bestehend
- .filigelbroi, Futtergerste und Wicken. D ese

Fauerarten können nur verbandlich abge-
- «erden.
Ae Autgabe von Futtermittel an die einzelnen
«loden kann nicht erfolgen, bevor nicht die.

den einzelnen Gemeinden noch rückständigen
«Licke obgeliefert find-

tot Kreilfultrrmittelstell« wird kein Futter
chst, wenn nicht die leeren Säcke binnen acht
N ftrück gegeben werden. Im gleichen Sinne
A«ch von hieran« verfahren werden.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Ufingen, den 22. Mär, 1917.
^Musterungsgeschäft für den Krei« Ustgen

findet in Usingen im Saalbau «Zum
i««« 4 .,S.uud?. April, vormittags
'Erstatt.
o»r Vorstellung gelangen sämtliche gemeldeten

Mannschaften und die Zurückgestelltender
Mnge 1898—1884.
m»  vorzustellenden Mannschaften werden Vor-

hur autgefertigt und den Herren Bürger-
zur Aushändigung übersandt werden.

In>ße« Mannschaften, welche in ihren Militär-
ttfn  den vermerk«nicht mehr zu kontrollieren"

Aus Geld wird Mumon.
Munitrou spart deutsches Blut.

Drum zeichne jeder, soviel er kann,
Kriegsanleihe.

haben, brauchen zur Musterung nicht zu erscheinen.
Die Gestellung»pfl chtigen haben fich zweck»

Einteilung— wie auf der Vorladung angegeben, —
eine Stunde vor Beginn de» Geschäft» — also
um 9 Uhr vormittag» — im Musterung»lokal
pünktlich' inzufinden. Wer durch Krankheit ver¬
hindert ist, zu erscheinen, hat rechtzeitig vor Beginn
de« Geschäft» ein ärztliche« und feiten« der Ort»,
behörde beglaubigte» Attest rinzureiten.

Fehlen ohne genügenden Enlschuldigm.gSgrund
oder unpünktliche» Erscheinen wird streng bestraft.

Jeder Gestellungspflichtige muh im Aurhebung»-
termin mit sauber gewaschenem Körper, namentlich
mit gereinigten Füßen und Ohren erscheinen. Die
Gestkllungtpfllchiigen haben ihr« Vorladungen, die
zum einjährig-freiwilligen Dienst berechtigten, ihre
B-rechligung«scheine und Vorladungen mltzubringen.
Meffer, Stöcke und Schirme, soweit letztere Nicht
al« Stütz« für gebrechliche Personen dienen, dürfen
nicht miigebracht werden. Störungen de» Au«-
h'bungrgkschäft«, sowie der öffentlichen Ruhe und
Ordnung in den Heimatorten, auf dem Marsche
und in der Lu»hebung»star>on find bei strenger
Strafe verboten.

Reklamationenkönnen nur in den allev-
dringevdsten Notfälle »» berücksichtigt werden
uvd haben die Zurückstellung,» nur so lange Gül¬
tigkeit al« der Bedarf an Mannschaften anderweitig
gedeckt« erden kann.

Vorstehende Bekanntmachung haben die Bür¬
germeister in ihren Gemeinden sofort und wieder¬
holt auf ort«übliche Weise zu veröffentlichen. Nicht
vorgeladene Sestellung«pflichtige, die sich bei Ihnen
melden, oder welche etwa amtlich ermittelt werden,
find mir sofort unter Vorlage eines
Stammrollenauszuges « nv der Ge-
burts » vezw . Losungsscheine « amhaft
zu mache«.

Die Herren Bürgermeister oder ihre Stell¬
vertreter müffen bei der Musterung anwesend sein,
um über die Verhältniffe der Gestellungrpstichligen
Auskunft geben zu können.

' Der Königliche Landrat.
I . V. :

Nr. 3617̂. Schönfeld,  Krelssekretär.
Ufingen, den 23. März 1917.

Die Maul- und Klauenseuche ist im Ober-
taunurkreise in den Gemeinden Neuenhain und
Köppern wieder erloschen, dagegen im Oberlahn¬
kreise in den Gemeinden Runkel, Villmar und
Blissenbach in je einem Gehvsie auagebrochen.

Der Königliche Landrat.
. I . 33. :

Nr. L. 3784 Schönfeld,  Kreirsekretär.
Usingen, den 25. Marz 1917.

An .die Herren Bürgermeister!
Diejenigen Gemeinden, welche Ausfälle an

Staatssteuer haben,, di« al» unbeibringlich nieder-
zuschlagen find, ersuche ich, die » urfallisten nach

dem Muster XXX in doppelter Ausfertigung mit
den erforderlichen Unterlagen(Auszug au» dem
Restverzeichni», Pfändungiprotokolle usw.) binnen
3 Tagen an di« Königliche Kreitkaffe zu senden.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-Veranlagungr-Kommisston

v. Bezold.
Ufingen, den 26. März 1917.

Betrifft: Saathafer.
Der vom Kommunalvrrbandbestellie Saathafer

ist eingetroffen und können die bestellten Mengen
abgeholt werden. Da noch nicht alle Mengen
vergriffen find, werden umgehend  eingehende
Nachbestellungen noch berücksichtigt.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

An die Herren Bürgermeister de» Kreise«.
Sie wollen in die Ihnen wieder zugesandien

Fleiichkarienlisten bei jedem Eintrag die Anrechnung
der Fleischkarten auf die einzelnen Lersorzung«-
abschnitte von A bis N vornehmen.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Frankfurt a. M., 27. 2. 1917.
XVIII. Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando.
Abt III d. Tgb.-Rr. 899/1214.

Beil.: Aus » und Durchfuhr von Sprech.
mafchinen -Platten und Walzen.

Verordnung.
Auf Grund de» 8 9d de« Gesetze» über den

B lagerungszustand bestimme ich für den mir
unterstellten Korpsbezirk und — im Einvernehmen
mit dem Gouverneur— auch für den Befehls¬
bereich der Festung Mainz:

Die Au«- und Durchfuhr sämtlicher Sprech-
Maschinen- (Phonographen-, Grammophon-, Dik¬
tiermaschinen- usw.) Platten und Walzen ist verboten.

Soweit für Platten und Walzen dieser Art
eine besonder«Au»- oder Durchfuhrerlanbni» erteilt
ist, müffen sie der Kriegsrohstoffstelle der stell».
Generalkommando» zugesandt werden, um hier den
Zuverlässt̂keitsvermerk zu erhalten.

Zuwiderhandlungen unterliegen der Bestrafung
nach der eingangs angeführten Gesetzesbestimmung.

Der stell». Kommandierende General:
Riedel.

Generalleutnant.

Auf Grund der Bekanntmachung über Krieg»-
Maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung
vom 22. Mai 1916 (R.-G.-Bl. S . 401) wird
verordnet:

81
Labmägen von Kälbern dürfen vom 4. März

1917 ab nur mit Erlaubnis de» Krieg«au»schuffe»
für pflanzliche und tierische Oele und Fette, G.
m. b. H in Berlin abgesetzt werden.

8 2
Wer Labmägen, die der Lbsatzbeschränkung

nach 8 1 unterliegen, im Gewahrsam hat, hat st«
an den Kriegtausshuß für pflanzliche und tierische
Oele und Fette, G. m. b. H. in Berlin oder die



von ihm bestimmten Stellen na - den Weisungen
de« Krieg «au « schuff „ zu liefern . Di « Lieserung,-
pflichl gilt nicht für Labmägen , di« bei tza »»schlach.
tnngen anfallen , soweit sie im eigenen Hau,halt
oder der eigenen Wirtschaft Verwendung finden.
Der Präfident oe« Krieg »ernährung »ami « erläßt
die erforderlichen Bestimmungen über dir Aumel-
düng , Sammlung , Behandlung , Aufbewahrung und
Lieferung der Labmägen.

D «r Krieg,auaschuß hat die Labmägen abzu-
nehmen und einen angrmeffenen Uebernahmprei«
zu zahlen . Der Präsident de« Krieg «ernährung «.
amt , trifft die näheren Bestimmungen über die
Preise , die hierbei nicht überschritten werden dürfen.
Einigen sich die Beteiligten nicht über den Pcei,.
so seht ihn der Krirg «au « schuß endgültig fest. Er
ist dabei an die vom Präsidenten de, Krieg«» .
nährungSam .« bestimmten PreiSgrenzen gebunden.8 3

Die Beamten der Poliz i und die von der
Polizei beauftragt «» Sachverständigen sind befugt,
in di« Räume , in denen Kälbermägen gewonnen,
aufbewahrt oder feilgehalten werden , jederzeit «in-
zulreien , daselbst Befichiigungen vorzunehmen , Ge¬
schäft,aufzeichnungen einzasehen und Proben zu
entnehmen . Wer Kätbermägen im Gewahrsam
hat , ist verpflichtet , den Beamten der Polizei und
den von der Polizei beauftragten Sachoeruändigen
über die Vorräte , insbesondere über Herkunft,
Menge , Alter und Srwerb « prei » An,kunfl zu geben.8 4

Der Präsident de « Krieg « ernährung «am >» kann
Bestimmungen zur Ausführung dieser Lerordnung
erlaffen . Er kann Ausnahmen zulaffen.

Di « LanderzentralbehSrden können mit Zu¬
stimmung de» Präsidenten de» Krieg,rrnährungs-
amt « den Verkehr mit Labmägen abweichend von
den Vorschriften dieser Verordnung regeln.8 s

Mit Gefängni « bi » zu sechs Monalen oder mit
Geldstrafe bi , zu zehniaufend Mail wird bestraft:

I . wer Labmägen der Vorschrift im § I
zuwider absrtzt;

3 . wer der Lieferungtpflichl nach § 3 Abs.
1 nicht nachkommt;

3 . wer die von ihm nach § 3 erforderte
Auskunft nicht in der gesetzten Frist er.
teilt ober wissentlich unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht;

4. wer den nachS 3 Abs. 1, 8 4 erlassenen
Bestimmungen de« Piästdenten de» Krieg,-
ernährung «ami , oder der Lande «zentral.
behörden zuwiverhandelt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Labmägen erkannt werden , auf die sich die straf¬
bare Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.

Berlin , den 1. März 1917.
Der Stellvertreter de» Reichskanzler«

Dr . H elffe rich.

Auf Grund der Verordnung über Krieg «-
Maßnahmen zur Sicherung der Bolk «ernährung
vom ' 33 . Mai 1916 ( R «ich«.Gesetzdl . S . 46l)
wird für da , Gebiet der Norddeutschen Brausten «»
gemeinschaft verordnet:

find , gelten mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
al « zum Höchstpreis abgeschlossen , soweit die
Lieferung zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist.8 3

Die Lande «,entral behörden oder die von ihnen
bestimmten Stellen können niedrigere al « die im
8 3 bestimmten Preis .- festsetzen . Sie können be¬
stimmen , daß Verträge , die vor Inkrafttreten der
von ihnen festgesetzten Höchstpreise zu einem höheren
Preise abgeschlossen stnd , als zum Höchstpreis ab-

Zeichnet
die 6 . Kriegsanleihe und wißt:

dad unser unerschöpfliches Naiionalver»
mögen Suer Darlehen an deo Staat
vielfach sichert,-

öllß der hohe Zinssatz vom Mich vor dem
Jahre 4924  nicht herabgesetzt werden
kann und darf-

daß der Inhaber dann Zurückzahsung zum
vollen Nennwert verlangen kannZ

daß jeder Zeichner durch Verkauf oder Be¬
leihung , wann und wo er will, über
das angelegte Geld ganz oder teil¬
weise wieder verfügen kann ,-

Oaß jede Zeichnungssielle verpflichtet tfl.
über die Höhe der einzelnen Zeich¬
nungen Stillschweigen zu bewahren;

daß auch der zeichnen kann , der kein bares
Geld hat , weil ihm die OarlehnÄasseu
andere Werte zu günstigem Zmshiß
beleihen

daß ein günstigesAnleihe-Grgebnis unfern
Feinden endgültig dieHoffnung rauben
muß , uns niederzwingen zu können.

Gebt unser« Feinden die
Quittung für das abgelehnie

Friedensangebot!

Zeichnet mit allem , wasZhr aufbn 'ngen kömch
Kriegsanleihe!

8 i
Untergärige » Bier , dessen Stammwürze weniger

al » sechs vom Hundert an Sxtrakistoffen enthält,
darf nicht hergestellt werden.

Die Lande »zentralbehörden oder die von ihnen
bestimmten Stellen können die Herstellung von

’ untergärigem Einfachbiere , dessen Stammwürze
fünf vom Hundert oder weniger an Sx -raklstoff -n
enthält , zulaffen.

8 »
Beim Verkaufe durch den Hersteller darf der

Prei » für untergärige « Bier in Fässern einund-
dreißig Mark und für untergärige , Einfachbier
(8 1 Abs . 3) in Fässern zwanzig Mark für hundert
Liter nicht übersteigen . Der Höchstprei « schließt
die Kosten der Beförderung bi « zur Ausschankställe
sofern dies « am Ort « der Herstellung belegen $
und bei Versendung mit Bahn oder Sch ff bi«
zur Verladestelle de« Versandort » ein.

Der Höchstprei « gilt nicht bei Abgabe von
Bier im eigenen Ausschank de» Hersteller «.

Verträge über Lieferung von u . tergärigem
Bier durch den Hersteller , die zu einem höheren
al « dem nach Abs . 1 zuläsfigen Preise abgeschlossen

geschlossen gelten , soweit nicht di« Lieferung vor
diesem Zeitpunkt erfolgt ist.

Die im Abs . 1 genannten Behörden oder Stellen
können für den Weiterverkauf von Bier sowie
für den Verkauf von Bier in Flaschen Höchstpreis,
festsetzen.

8 4
Der Höchstprei « ( §§ 3, 3 Abs . 1) gilt auch

für den Erwerb von Bier , da « vom Hersteller
au « einem anderen Brausteueraebiete geliefert
wird , jedoch ermäßigt sich der Prei « um die im
HerstellungSgebiete gewährte Autfuhrvergsttung.8

Die Inhaber von Gast , und Schankwirtschaften
sowie von anderen Betrieben di » Bier offen oder
in Flaschen oder anderen Gefäßen im Kletnoerkauf
abgeben , haben durch deutlich sichtbaren Anschlag
in den Wirtschafiträumen und Verkaufsstellen die

Verkaufspreise für Bier in den zu«,
oder Verkaufe kommenden Maßen btfa

Di : angekünbigten Preise dürfen «>*1
schritte » werden . n^i

8 «
Die Lande »,entralbehörden oder di«

bestimmten Stellen erlassen die Besti « ^
Ausführung dieser Verordnung.87

Die Land -Szenlralbehölden können « M
über den Siammwürzegehalt und die
obergärige « Bier treffen . Die Vorschrift-

Abs . 1 Satz 3 findet Ansprechende

Mit Gesängni , bis zu einem Jahre . . Ä
Geldstrafe bi, zu zehnlaus nd Mark oder im  ir »'
dieser Strafen wird bestraft : 3 ILg,

1. wer der Vorschrift im $ 1 oder bin Sun
8 7 erlassenen Bestimmungen JJ#
Siammwürzegehalt zuwiberhandel, - Im »,

3 . wer die in dieser Verordnung VE *.
Grund dieser Verordnung festgesetzt M 6° l
pmfe oder die gemäß § 5 angch „„e,
Preis « überschreitet ; ZL

3 . wer einen andern zum Abschluß ein,, M
trag « auffordert , durch den Preise (z> «ntn
überschritten werden , oder sich r
solchen Vertrag erbiete » ; { ^hen

4 . » er den nach § 6 erlassenen Au«fG, , gli«
beftimmungen zuaiderhanveli ; ^ h!

Neben der Strafe kann auf Einziehn, , jber
Borräte erkannt werden , auf die sich die jjl «man,
Handlung bezieht , ohne Unierschied . ob fi, Ml
Täter gehören oder nicht . (jjar,

m 8 » 0epi>
Mn Geldstrafe bi« zu einhundertfünf .j» i

wirb bestraft , wer der ihm nach 8 ü Abs. \
liegenden Verpflichtung nicht nachkommt . jejne

§ 10 bltet
Die Vorschriften dieser Verordnung find,«

Anwenvung auf Bier da» auf anfotötm i » £
Heer «,Verwaltungen oder der Mariner « »«, p, » '
an di « Feldtruppen zu liefern ist. sowie auf Fort , Di( S

Der Reichskanzler kann weitere Au«n« i>d«

8 11 betb"
Diese Verordnung tritt mit dem 3 «. Sto «ni»

1» 17 in Kraft.
Berlin , den 30 . Februar 1917.

Der Stellvertreter de» ReichtkanK,

^_ Dr . Helffertch.  Mli

Aufruf!
«u di , deutsche » Jäger!

Die Stärkung unserer Armee macht ,!
unabweisbaren Notwendigkeit , alle in der fyi
und im befehlen Gebiet irgendwie erfoT
Militärpersonen für den Waffendienst freizum
Eine groß « Anzahl von Mititärpersonen M
Zeit durch den Bahn -, « rücken- und Gruß
di- Gefangenenbewachung , sowie den smh
Wach , und Sicherheitsdienst in Anspruch ga
men . Sie muß jetzt durch solche Personen n
werden , die im Gebrauch der Schußwaffe
möglichst in der Lage sind , sich selbst mit ii
Waffe au »rüst «n und für die die Verwendm,
stehenden Heere nicht mehr in Frage kommt

Da » Vaterland verlangt ' dringend vonji
einzelnen , soweit er nicht i« Heere steht ck
Hilfsdienstbrtrieben beschäftigt ist, stch jetl
Verfügung zu stellen.

Der deutsche Jäger , im Waffengebrauch g
und durch da « Weidwerk abgehärtet , ist des«»!
befähig , hier einzutreten . Im Hinblick auf
dringend « Gebot der Stunde und da da « L <ml
mit jede « deutschen Manne « Hilfe rechnet, st
ich auf Veranlassung de« Krieg «amte , an i
ll' rrfür in Betracht kommenden deutschen Zi
die eindringliche Aufforderung , fich den zustän"
Stelle unverweil , zur Verfügung zu stellen.

Die eigene Waffe darf geführt werven.
duienigen , welche in ihrem Berufe nicht M
schäfiigt sind, können Dienste leisten.

Wem von UN« Zeit und Täti keil e« erb
dem Vaterlande zu nützen, der hat die drin
Pflicht , sein» Person jetz, zur Verfügung ,» st

Räuden , den 1 . Mär , 1917.
Mit Weidmannsheil!

Der Präsident
de« Allgemeinen Deutschen Jagdschutz -Vereii

Victor Herzog von Ralibor.



Mmtli- tt  keil.
Der Krieg.

großer Hauptquartier,25 . März.

,jchtk KriegSschrrtzlatz:
Narem Wetter war an der flandrischen

>>l zr,oi»-Fiont die Artillerietätigkeit led-
^Ldöiil'ch von Apern führten unser«Minen-

{ Ln Mkungtscvußendurch; im Anschluß
!" dringende Eikunder fanden de Gräben
l und vom Feinde geräumt vor.

«Mmetz, Roisel und östlich de» Erozat-
,rafen feindliche Vorstöße auf unsere

die nach Schädigung de» Gegner»
Suifunflcn entsprechend au»wichen; in eiem

M «üi Bregny (nordöstlich von Soiffon»)
^ftanMsch' Bataillone verlustreich zurück-

6oupit und bei Lerny, auf dem Nordufer
L brachen in kraftvollem Sloß unsere
«,«>» nach wirksamer Feuervorbereitung
jianMsche Linie und kehrten mit sechzig

ßtinn zurück. #

,i(4en Meer und Mosel waren die Angriffe
, Aleger gegen feindliche Flugzeuge und
üzchlreich. In Luflkümpfen verloren die
1,' und Franzosen siedzehn Flugzeuge;
Mut Freiherr von Richthofen bracht« den
Want Boß seinen 16. und 17. Gegner
Wi-
cchicher KrirgSschsusiatz:

Seneralfeldmarschall» Prinz Leopold
von Bayern.

einem Handreich nahe Damman, an der
blieben einundzwanzig Russen in unserer

«ehreren Abschnitten, vornehmlich bei
westlich von Luch bet Brodü und Brzezany,

zj,' Feuertätigkeit zu.
«der
Mont de« Generaloberst Erzherzog Josef.

«Muppe de» Generalseldmarschall» von
Mackensen

t' bei Tauwetler unverändert.
Mazedonischen Front

Wlich von Monastir säuberten unsere Streif.
«Hin ein vor der Stellung verbliebene»
We» Schützennest.

Der Erste Generalquartiermeister
- Ludendorff,
st» Bern,  84 . März. Bei der Erörterung
nigniffe an der Westfront, die in der Puffe
noch«tuen breiten Raum einnehmen, sprechen
Wiker bereit« von einer Erstarrung der
Lim». Au» Sonderberichtenvon der Front

hinor, daß in den geräumten Gebieten keine
Mid keine Bahn mehr benutzbar ich_

ileM proviuzicke Nachrichten.
Die Brot - und Mehlkürzungen,

ch.) Wie bereite in der Presse dekannlge-
«aß mit Rückficht auf da« Ergebnis der

dFebruar au»geführten Getreidebeftand»auf«
!,da» erheblich niedriger, al» erwartet, au«-
°>iss, bi» die Zahlen der angeordneten Nach-
i»I«»dgüllig festftehm, zu einer Einschränkung
^Wreideverdrauche« geschritien werden.
N«bhat da« Kuratorium der Reich»gelreide-
« seiner Sitzung am 23- Mär, mit Zu-

Mg der Dtrekioriumt mit Wirkung vom
^il beschlossen: 1. Herabsetzung der täglichen
'«ion von 200 Gramm auf 170 Gramm,
krabsetzung der von den Selbstversorgern
brauchenden Getreidemenge von9 Kilogramm
^gramm monatlich. 3. Kürzung der den
»"»lverdänden für Schwer- und Schwelst,
'plagen zugewiesenen Mehlmengen um 25

4. Streichung der Jugendlichen-Zulagm.
. — ße getroffen, daß, wenn diese Em-
»niiM Platz greisen, die Kartoffelzufuhr
Eig den Borschr fttn entsprecheno geregelt
^ denen auf Kopf und Tag •/* Pfund und
' Qn der Rerchekaitoffelstelle fenges,tzie Zchl
^Verarbeitern wertere Pfund den ®e*
" Wt Verteilung üderwresen werden.

* Die Kartoffelzufuhren nach dem
westlichen Deutschland.  Au » dem westlichen
Deutschland laufen wiederholt Klagen darüber ein,
daß die Kartoffelzufuhreunicht in den erwünschten
Mengen an den Bestimmungsplätzen eintreffen.
Diese Verzögerungen find einzig und allein auf
die noch immer andauernde starke Kälte im Osten
de« Reichs zurückzuführe». die in manchen
Gegenden in den letzten Tagen bi« 18° C und
am 22. März nochd s 10° 6 unter Rull betrug.
In den Wärmezügen, die »ach wie vor verkehren,
ober naturgemäß nur für den Transport kleinerer
Mengen in Betracht kommen, werden hauptsächlich
die zur Ausrechierhaltung der Maffenspeisungen
benötigten Kartoffeln befördert. G» ist dafür
Sorge getragen worden, daß. sobald e» die
Wilterung»veihültnlffe,ulaffen, die Zufuhren nach
dem Westen in vollem Umfange wieder erfolgen
werden.

—Köpper», 23. März. Ein mißglückter
Diebstahl wurde vorgestern bei der Hüttenmühle
verübt. Die Städt Frankfurt hat hier eine Menge
Ziegen uniergebracht, von denen eine hochirächtige
nach einem benachbarten Gebäude transportiert
werden sollte. Man halte die Ziege bi« zur Be-
schaffang eine» Karren« an einen Garlenzaun am
Weqe sestgebnnden, von wo die Ziegt nach Ein«
treffen mit dem Karren verschwunden war. Wett
und breit war kein Mensch wahrzuneymen, nur
ein hiesiger Hutmach,r hatte in der Nähe bereit»
einen Wagen voll Wellen geladen. Man vermutet«
in ihm den Täter. Der Mann stellte jedoch den
Diebstahl entschieden in Abrede. Die Soldaten,
die den Trantport der Ziege übernommen hatten,
ließen sich die Mühe nicht verdrießen und laden
den Wagen mit Wellen ab. Sie waren nicht wenig
erstaunt, al« fie unten im Wagen in einer au»
Holz angelertigten Höhle ihre Vermißte wiederfanden.
Gegen den Spitzbuben ist Anzeige erstattet.

— vad Homburg. 23. Mär». Da,
neugefchaffene„Verdirnstkreuz für Kriegrhtlf,"
ist al« ersten im Oberlaunu»kreise dem Fremden-
hosbesitzei Conrad Rutcr in Anerkennung der
Berdtcnste, die er sich während der Kriegszeit al»
stellvertretender Vorfitz nder der Einkommensteuer-
Vera. lagungd-Kommiffion für den Odertaunutkrei«
erworben hat. verlieben worden.

— » ad Homburg, 23. März. Al, im
letzten Jahre die Aüiieferung von Kupsergegenständrn
angeordnet war, erhielt der Allbürgermeister in
Dornholzhausen  den Posten be« ehrenamtlichen
Annehmers. Diese» Amt benützten seine Tochter
ueb seine Schwiegeilochler dazu, um eine Anzahl
besonder« schöner und wertvoller Stücke an sich zu
nehmen. Wegen Unterschlagung ei hielten die
Frauen von dem Schöffengericht je 120 Mark
Geldstrafe.

Vermischte Nachrichten.
— Worm », 22 . März- Auf eigenartige

Weise kam hier ein junge« Mädchen um» Leben.
Um sich zu wärmen, stelltee« sich mit dem Rücken
gegen den Ofen. Plötzlich schlug eine Stichflamme
au» dem Ofen und setzte de« Mädchen« Kleider
in Brand. Ehe Hilfe zur Stelle war, hatte die
Unglückliche derart schwere Verletzungen erlitten
daß sie nach kurzer Zeit verstarb.

— Trier,  20 . März. Ueber 380 Wild¬
schweine kamen in diesem Jahr« bei den für die
Saujagd so günstigen Schnecverhälinlffen im Eifel-
geblet auf Polizeijagben zum Abschuß.

— Berlin.  21 . März. Wieder wird, wie
im Borjahre, der Absatz von Petroleum zu Leucht-
zwecken während der Sommermonate bi« einschließ¬
lich 9l . August 1917 verboten und zwar an
Wiederverkäufer ab 1. April und an Verbraucher
ab 1. Mai.

beabsichtigt, Lt-»«ru«g- -B-rtrüge i«

Früh- und
Spälkartoffeln
mit Großgrundbesitzern. Landwirtschaft¬
liche« Orgauisattone« und Großhäud-

tern abzuschlietze«.
Angebote find zu richten an: *

Städtisches Lebensmittelamt
ttbt. Kartosielversorgung, Maiukai 53.

2 große

einen Blumenkranz auf dem
Wege mm Hausen nach Usingen.

Die Polizei Verwaltung.

Wieken-Uerkauf.
Donnerstag, den 28. März d. IS .,

vorminaa« 11 Uhr wird im Gemeindezimmer zu
Wernborn die in dieser Gemarkung gelegene
domänenfiskalische Wiese Kartenblatt 10 Nr. 63
mit 97,27 ar Fläche öffentlich meistbielend ver¬
kauft weiden.

Höchsta. M , den 21. März 1917.
2) König!. Do mänen'RtntaMi.

fiugms Mädchen
zum 1. April gesucht
l ) Frau Dr . Schaper , Anspach.

Eine hochträchtige Fahrkuh
(unter 2 Die Wahl) zu verkaufen (*

Kart Juugruau«, Heinzenberg.

Die Stadt Frankfurta. M. Gkstniitii



»Verein zu
Eingetragene Genoffenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Gescbaftsumsatz im Jabre 1916.
Soll

Geschäftszweige

IJabtn

Übertrag
au« 1915

|<Si

1916

erd.

Zusammen

<rd \ A

Übertrag
au« 1915

** >4

1916

A

Zusammen

<r*

19,726 86 4,117,673 50 4,137,400 36 Kassa-Konto 4,120,753 65 4,120,753 65
144 50 42,706 35 42,850 85 Zinsschein-Konto — — 39,785 64 39,785 64

— — 279,434 55 279,434 55 Postscheck-Konto — — 277,217 10 277,217 10
5,996 79 273,221 04 279,217 83 Wechsel-Konto — — 277,987 59 277,987 59

248,833 134,446 05 383,279 05 Wertpapiere — — 11,239 05 11,239 05
530,184 41 2,815,405 23 3,345,589 64 Lausende Rechnungen 181,261 41 2,846,510 18 3,027,771 59
503,457 84 13,000 — 516,457 84 Vorschüsie mit Annuitäten — — 17,583 38 17,583 38

917 68 7,781 — 8,698 68 Gütersteiggelder — — 708 68 708 68
437,062 09 32,760 — 469,822 09 Vorschüsie auf 6 Monate — 70,842 17 70,842 17

200 — — — 200 — Mobilien — -_

27,500 — 7,500 — 35,000 — Jmobilien — — 8,500 8,500
— — 5,007 88 5,007 88 Geschäftsanteile der Mitglieder 190,260 20 6,228 52 196,488 72
— — — — — — Reservefonds 70,077 57 72 13 70,149 70
— — — — — — SpeziaireservefondS 25,000 — — — 25,000
— — 342,401 15 342,401 15 Sparkasse 664,502 72 364,673 21 1,029,175 93
— — 14,051 — 14,051 — Spartärtenkonto 401 70 14,130 — 14,531 70
— — 9,330 — 9,330 — Anlehen 644,879 — 35,470 -- 680,349
— — 78,566 63 78,566 63 Zinsen — — 78,566 63 78,566 63

21,828 27 33,402 13 55,230 40 Zinsenreste 12,363 64 33,548 97 45,912 81
— — 9,049 54 9,049 54 VerwaltungSkosten 300 — 9,249 54 9,549 54

225 35 350 10 575 45 GenchlSkosten — — 553 35 553 35
— — 15,310 65 15,310 65 Gewinn- und Verlust-Konto --- — 24,807 36 24,807 36
— — 7,030 35 7,030 35 Auszuzahlende Dividende 7,030 35 — — 7,030 35

1,796,076 79 8,238,427 15 10,034,503 94 1,796,076 79 8,238,427 15 10,034,503 94

BUan? am 31. Dezember 1916
Hhtiva. passiv ».

rli \* * A
Kaffe Mk. 16,646.71 Geschäftsguthaben der Mitglieder
ZmSscheme „ 3,065.21 19,711 92 a) verbleibender Mit-
Postscheck-Konto 2,217 45 glicder Mk 188,260.97
Geschäftswechsel(Diskontwechsel 1,230 24 d) zu Ende 1916 aus
Wertpapiere scheidender Mit-

a) Anlehen des Reichs glieder 5.339.97 193,600 94
und der Bundes- Reservefonds 70,347 46
staaten Mk. 230,937 Spezialreservefonds 25,000

b) sonstige, bei der Reichs- Spareinlagen mit 6-monatl. Kündigungsfrist 686,774 78
bank beleihbare „ 99,053 Ausgegebene Sparkarten 480 70

o) sonstige Wertpapiere „ 42,050 372,040 Anlehen gegen Schuldschein mit zwölfmonat-
Guthaben bei Banken 228,752 95 I licher Kündigung 671,019
Konto-Korrent Forderungen, gedeckt 208,958 26 Konto- Korrentschulden 119,893 16
Hpphothekenforderungen 498 '874 46 Roch zu zahlende Zinsen 13> 33 98
Steiggelder 7,990 Noch zu zahlende Verwaltungskcsten 500
Vorschüsie gegen Schuldscheine 398,979 92 Auszuzahlende Dividende 7,178 85
Zinsen, rückständige und noch

nicht fällige aus 1916 Mk. 21,038 .29
rückständige aus 1915 „ 1,213.28 22,251 57

Mobilien 200
Immobilien (Geschäftshaus) 26,500
Ausstehende Gerichtskosten 22 10

1,787,728 87 1,787,728 87

Dir Zahl k>rr Mitglieder betrug Ende ISIS 869, in ISIS sind neu eingetrelen 1». End« 1916 sind au«aeschieden
infolge Tod 16, durch Aufkündigung 14, durch Aulschluß 1, zusammen 3l , und werden so« i, 877 in da« neue -labrübernommen. ^ *

Die Geschäftegutbaben der Mitglieder haben stch im Jahre 1816 um ISSS Mk. 33
8000 Mk. vermindert. Dir Letzinen betragen Ende 1916 888.000 Mk.

Pfg. die Haftsummen um

«sin - eu. den 13. März 1917.
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Die Aufnahme der Kinder
itt die Eeminar -Uevungsschule erfolg,
Mottta - , de » 2 . April , vormittag« 10 Uhr.

Die Kgl. Seminardirektion.
*)  Profeffor Becker.

la Saathafer
offeriert Siegln . Lilienstein.

Vorschuß-Verein ju Usingen , 6 . 6 . m. b. y.
0 . Saarboi }. Dünstbady . Sttimrntj.

Kräftige

Arbeiter u.
Arbeiterinnen

sofort gesucht.
Hartpapierwarenfabrik Hohemark

3) Oberursel i. T.

Geschäft,frau sucht _

Mi |ts khrlichks Mädö-
fflt kleinen Haushalt, bei gutem Lohn^

Frau JshOptt « fW?
_Bad Homburg, Louisen
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KunftgeiDerheßiuk Offenßada .U.
Ausßifdung vonSdüfent und

Sc6ü(trinntM.
Großß. Direktor Prof.Eßerßardt.

L. 3f
duH

Di« \


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

